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Frickestraße
Straßenverkehrsbehördliche Anordnung

1. Das Polizeikommissariat 23 ordnet als zuständige Straßenverkehrsbehörde unter Anwendung des 
§ 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und Ordnung die Verlängerung eines Bereichs mit 
absolutem Haltverbots in der 

Frickestraße 69-71 an.

2. Hierzu ist gemäß Verkehrszeichenplan erforderlich:

· Versetzen eines VZ 283-20 StVO – ggf mit VZ-Träger von Frickestraße 71 nach 
Frickestraße 69

3. Vor dem Haus Frickestraße 71 endet ein Bereich mit absolutem Haltverbot. Im Anschluss ist 
Fahrbahnrandparken – zumindest vor Baumscheiben – möglich. Das führte in der Vergangenheit 
im Zusammenhang mit der gegenüber liegenden Einmündung Winzeldorfer Weg zu unklaren 
Situationen (Enge, Unübersichtlichkeit). Durch die Verlängerung des absoluten Haltverbots über 
den Einmündungsbereich hinaus werden diese Probleme gelöst. Daher ist die Versetzung des VZ 
283-20 StVO von vor Hausnummer 71 nach Frickestraße 69 hiermit angeordnet. 

4. Wir bitten um Kenntnis nach Durchführung der erforderlichen Arbeiten.
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